
Aus der Alt-Katholischen Kirche

Erklärung: Unser Öökumenischer Auftrag
Im Siıinne der Pfingsterklärung 1871, der Bonner Unionskonferenzen 874/75 und

der Utrechter Unions-Beschlüsse 1889 bekennt sich die Bıstumssynode 1987
der Verpflichtung HSC6 Kırche:

den Dıalog mıiıt en chrıistliıchen Konfessionen führen;
in Gemeiminschaft mıt den Kırchen der Utrechter Union auf dem Weg der FEın-

heıit konsequent alle Schritte, die möglıch und notwendig sınd, gehen
Insbesondere bestätigt dıe ordentliche Bıstumssynode 1987 die gegenseıitige

Einladung ZUT Eucharistie dıe Miıtgliıeder der Kırchen der FEKD un: des O-
ischen Biıstums der Alt-Katholiken in Deutschland als wesentliche pastorale
und Öökumenisch wichtigen Schritt.

Die Synode egrüßt C5, Wenn ähnlıche Vereinbarungen auch mıt und zwıschen
anderen christlichen Kırchen ermöglıcht werden können.

Besonders rıngen ist die Erreichung kiırchlicher Gemeinschaft mıiıt den Konfes-
sionen, die uns über konfessionsverschiedene hen personal verbunden sınd

Der Bıschof iırd gebeten, diese Willenserklärung der Bıstumssynode dem Herrn
Erzbischof und der Internationalen Alt-Katholischen Biıschofskonferenz ZUT ennt-
N1ıs bringen

Für Verhältnis den einzelnen Konfessionen bedeutet dies

Die Anglikanische Kirchengemeinschaft
In „Full Communion“‘* voller Gemeinschaft) sınd WIT verbunden mıiıt der elt-

weıten Anglıkanischen Kıirche. Diese Einheıt ist ein überzeugendes Beıispiel und
Modell für künftige Gemeininschaft mit anderen Konfessionen.

Dringend geboten und sehr TUC ist der lebendige Koniakt (ın Ottes-
dienst, Gespräch, Feıer) mıt der anglıkanıschen Gemeıinde Ort Auch mıt den
Armee-Gemeıiminden. Wo immer WIT mıt Anglıkanern einem Ort leben, mu jede
Möglıichkeıt genutzt werden, Full-Communion-Agreement 1ın Praxis und
Leben umzusetzen. Wo solche Kontakte schwier1g scheıinen, ist die Miıthıiılfe des
Bischofs erbıtten.

Die alt-katholischen Gemeinden sollen danach streben, ökumenische Dreiler-
partnerschaften alt-katholisch evangelıisch-lutherisch anglıkanısch ein-
zugehen Wiıe bısherige Erfahrungen zeigen, sind sowohl Anglıkaner als auch Luthe-

dafür sehr offen und bereıt und dıie Begegnungen spiırıtuell und ökumenisch
unerwartet fruchtbar. Besonders günstig sınd solche Partnerschaften rten, die
ine englische Städtepartnerschaft pflegen.

Kirchen der Reformation
Dıie alt-katholische und evangelısche gegenseitige Einladung ZUT Teilnahme der

Feier der Eucharistie bietet uns besondere Möglıchkeıiten ökumenischem
Handeln
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Diese Eınladung ist eın direkter Anruf jede einzelne Gemeiinde. Sie mu ß der
Basıs ıIn Leben umgesetzt werden. Von Nachbargemeinde Nachbargemeıinde mMUS-
SCIl die Vorurteile abgebaut und ökumenische Gemeiminschaft aufgebaut werden
durch:
persönlıches Kennenlernen der Nachbargeistlichen,
regelmäßige Treffen der Nachbarpfarrer und anderen hauptamtlıchen Seelsorgs-
beauftragten,
gemeiınsame Sıtzungen der Kırchenvorstäinde DZW. Pfarrgemeinderäte und TES-
byterien,
gemeınsamen Ökumenekreis,
gegenseıltige Einladungen und Besuche besonderen reign1ssen,
ökumenische Bibelarbeıit,
gegenseltiges Kennenlernen der lıturgischen Ordnungen und Austausch der gOoLLeS-
dienstliıchen Bücher un gemeiınsame Gottesdienste.

Mit generellen Gottesdiensteinladungen bestimmten agen (Z. B ÖOsternacht,
Reformationstag, Buß- und Bettag) en ıne Reihe Gemeinden gute Erfahrungen
gemacht

Wır erhoffen weıtere gute Ergebnisse VON den ZUT eıt stattfindenden Gesprächen
mıiıt der Vereinigten Evangelısch-Lutherischen Kırche in Deutschland

Orthodoxe Kirche

Dıe Gespräche mıt den orthodoxen Kırchen mıt der Russısch-Orthodoxen
Kırche bereits 1872 egonnen stehen unmittelbar VOT einem posiıtıven Abschluß
Angezıelt ist volle kirchliche Gemeiinschaft. Damiıt ste ein ommen mıt den
utonome: katholischen Kırchen des stens bevor. Das bedeutet, daß WIT dann In
Gemeinschaft stehen werden mıt en romunabhängigen katholischen Kırchen der
Welt

Deshalb sınd Kontakte mıiıt den orthodoxen Gemeıinden auf Ortsebene, soweılt Ss1e
noch nicht bestehen, dringend geboten.

Römisch-katholische Kirche

Das Verhältnis des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken ZUTr Römisch-Katho-
ischen Kırche ist eın innerkatholisches und daher Von besonderer Art Auf der
Grundlage der VON einer internationalen alt-katholisch/römisch-katholischen
Gesprächskommissıon erarbeıteten ‚„‚Zürcher ota'  e6 (1968) wurden in Deutschland,
in Holland und ıIn der Schweiz beiderseıtige Pastoralvereinbarungen erarbeıtet. In
Deutschland wurde dies 1im Jahr 1974 VON der römisch-katholischen Bischofskonfe-
CZ ohne Gegenstimme gutgeheıißen, aber VO  — Rom nıcht ın Kraft gesetzt Die darın
gesetztien albbstabe sınd aber für unNns richtungsweisend. Jede Gemeinde ist daher
gehalten, 1m Siıinne dieser Pastoralvereinbarung, immer möglıich handeln.

Die Pastoralvereinbarung sollte allgemeın zugänglıch gemacht werden.

ordentliche Biıstumssynode-Pastoralsynode, 15 bıs 19 Juni 1987, Bad Herrenalb
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